
Rechtsgrundlage

Nationales Frachtrecht der Verkehrsträger nach HGB                         Internationales Frachtrecht Verkehrsträger
Speditionsrecht und AGB des 

Speditionsgewerbes
Frachtrecht Lagerrecht Multimodal Umzugsverkehr Straße Eisenbahn Luftfracht Binnenschiff Speditionsrecht ADSp Logistik-AGB

HGB §§ 407-450 HGB §§ 467-475 HGB §§ 452-452d HGB § 451 CMR CIM WA MÜ CMNI HGB §§ 453-466 AGB AGB

Haftungsgrundsatz Obhutshaftung Vermutete 
Verschuldenshaftung

Unbekannter 
Schadenort:
wie Frachtführer/HGB
Bekannter Schadenort:
Recht der Teilstrecke, 
sofern nicht zwin-
gend und nicht HGB 
vereinbart

Obhutshaftung Obhutshaftung Obhutshaftung Vermutete Verschul-
denshaftung

Obhutshaftung;
Vermutetes Verschul-
den bei Vermögens-
schäden

Vermutete Verschul-
denshaftung

Obhutshaftung bei 
Obhut;
Fixkosten, Sammel-
ladung und Selbst-
eintritt;
Verschuldenshaftung 
bei rein speditionel-
ler Tätigkeit

Obhutshaftung 
bei Obhut;
Fixkosten, Sammel-
ladung und Selbst-
eintritt;
Verschuldenshaftung 
bei rein speditionel-
ler Tätigkeit

Vermutete Verschul-
denshaftung

Haftungsumfang Güterschäden, 
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden, 
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Güterschäden,
Vermögensschäden

Haftungsgrenzen Güterschäden:
Wert des Gutes, 
max. SZR 8,33/kg
Lieferfristüberschreitung:
3-fache Fracht
Sonstige Vermögens-
schäden:
3-facher Betrag wie 
Verlust

Unbegrenzt, durch AGB 
oder Vertrag ein-
schränkbar

Unbekannter 
Schadenort:
wie Frachtführer/HGB;
Bekannter Schadenort:
Recht der Teilstrecke, 
sofern nicht zwingend 
und nicht HGB verein-
bart

Güterschäden:
Wert des Gutes, 
max. € 620,00/cbm
Lieferfristüberschreitung:
3-fache Fracht
Sonstige Vermögens-
schäden:
3-facher Betrag wie 
Verlust

Güterschäden:
Wert des Gutes, 
max. SZR 8,33/kg
Lieferfristüberschreitung:
1-fache Fracht
Nachnahmefehler:
Bis Nachnahmebetrag
Sonstige Vermögens-
schäden:
Nur bei Art. 24/26/29

Güterschäden:
SZR 17/kg
Lieferfristüber-
schreitung:
4-fache Fracht

Güter- oder Vermö-
gensschäden:
250 Goldfranken =
ca. € 27,35/kg

Güter- oder Vermö-
gensschäden:
SZR 19/kg

SZR 666,67/Einheit 
oder SZR 2/kg, nach 
Wahl des Geschä-
digten
Container:
SZR 26.500
(1500/CTR/
25000/Ware);
Lieferfristüber-
schreitung:
1-fache Fracht

Güterschäden:
Wert des Gutes, 
max. SZR 8,33/kg
Lieferfristüber-
schreitung:
3-fache Fracht
Sonstige Vermögens-
schäden:
3-facher Betrag wie 
bei Verlust

Güterschäden:
€ 5,00/kg; bei
Beförderung: Fracht-
recht; bei Seetrans-
port: 2 SZR/kg
Lieferfristüber-
schreitung:
3-fache Fracht
Sonstige Vermögens-
schäden:
3 x Güterschaden
Lager:
Güterschaden 
€ 5,00/kg,
max. € 100.000,00/
Schadenfall;
Inventurdifferenzen:
€ 5,00/kg, max.
€ 25.000,00/ 
Inventur;
Andere als Güter-
schäden:
Max. € 5.000,00/
Schadenfall, 
max. € 2,0 Mio./
Ereignis

€ 20.000,00/ 
Schadenfall;
€ 100.000,00 
bei mehr als 
4 Schadenfällen;
€ 500.000,00 
pro Jahr

Änderung der 
Haftungsgrenzen

Durch AGB Güter-
schäden im Korridor
2-40 SZR/kg;
durch Individual-
vereinbarung ohne 
Einschränkung

AGB oder Vertrag Gegenüber Verbrau-
chern keine Änderung 
möglich;
Wertdeklaration 
möglich

Deklaration Wert/Interesse Deklaration Wert/ 
Interesse

Deklaration Wert Deklaration Wert/ 
Interesse

Deklaration Wert/ 
Interesse

Durch AGB Güter-
schäden im Korridor
2-40 SZR/kg;
durch Individual-
vereinbarung ohne 
Einschränkung

Durch Individual-
vereinbarung
unbegrenzt, wenn 
nicht zwingendes 
Recht dagegen steht

Durch Individual-
vereinbarung
unbegrenzt, wenn 
nicht zwingendes 
Recht dagegen steht

Wegfall der Haftungs-
grenzen

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Deklaration 
Interesse;
Wertvereinbarung

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Vorsatz, bewusste 
Leichtfertigkeit

Wichtige Haftungsaus-
schlüsse (Beispiele)

Unabwendbares 
Ereignis, Be- oder 
Entladefehler, 
Verpackungsmangel

Mangelndes 
Verschulden

Unabwendbares 
Ereignis, Be- oder 
Entladefehler oder 
Verpackungsmangel,
Funktionsstörung 
technischer Geräte

Unabwendbares Ereignis, 
Absenderverschulden bei 
Be-/ Entladung, Verpack-
ungsmangel, Kennzeich-
nungsfehler

Unabwendbares 
Ereignis, Absender-
verschulden, Beför-
derung mit offenem 
Wagen, natürliche 
Beschaffenheit des 
Gutes

Fehlendes 
Verschulden

Absenderver-
schulden,
natürliche 
Beschaffenheit

Unabwendbares 
Ereignis, Be- oder 
Entladefehler oder 
Verpackungsmangel,
Funktionsstörung 
technischer Geräte

Unabwendbares 
Ereignis, Be- oder 
Entladefehler oder 
Verpackungsmangel

Unabwendbares 
Ereignis,
Absenderverschul-
den,
Verschulden 
Auftraggeber

Unabwendbares Er-
eignis; Leistungshin-
dernisse, die nicht 
einer Vertragspartei 
zugeordnet werden 
können

Mängelrügefristen 
( jeweils nach 
Ablieferung)

Äußerlich erkennbar: 
sofort
Verdeckter Mangel: 
7 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
21 Tage

Äußerlich erkennbar:
1 Tag
Verdeckter Mangel:
7 Tage
Lieferfristüber-
schreitung: 
21 Tage

Äußerlich erkennbar:
sofort
Verdeckter Mangel:
7 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
21 Tage

Äußerlich erkennbar:
sofort
Verdeckter Mangel:
7 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
60 Tage

Äußerlich erkennbar:
sofort
Verdeckter Mangel: 
14 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
21 Tage

Äußerlich erkennbar:
sofort
Verdeckter Mangel: 
14 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
21 Tage

Äußerlich erkennbar:
sofort
Verdeckter Mangel:
14 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
21 Tage

Äußerlich erkennbar:
sofort
Verdeckter Mangel:
7 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
21 Tage

Äußerlich erkennbar:
sofort
Verdeckter Mangel: 
7 Tage
Lieferfristüber-
schreitung:
21 Tage

Sofort bei Abnahme

Lieferfristüber-
schreitung: 
sofort

Verjährung 1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leichtfertig-
keit;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leichtfertig-
keit;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leichtfertig-
keit;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leichtfertig-
keit;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leichtfertig-
keit;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
2 Jahre bei leicht-
fertiger Schaden-
herbeiführung,
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

2 Jahre Ausschluss-
pflicht

2 Jahre Ausschluss-
pflicht

1 Jahr;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leichtfer-
tigkeit;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leichtfer-
tigkeit;
schriftliche Geltend-
machung hemmt 
Verjährungsfrist

1 Jahr im Regelfall;
3 Jahre bei Vorsatz/ 
bewusster Leicht-
fertigkeit
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